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 Veröffentlicht am 19.03.1974

Norm

UWG §2 C2c

Rechtssatz

Mit der Ankündigung, über achtzig Prozent erfolgreichen Fernunterrichts-Maturanten in der BRD und der Schweiz zu

stellen, wobei rund neunzig Prozent der Kandidaten die Prüfung sofort bestünden, mit anschließender Behauptung,

"diese Methode verbürge auch in Österreich entsprechende Resultate, die ersten erfolgreichen Kandidaten bestätigten

diese Erwartungen" wird zugleich ein achtzigprozentiger Marktanteil in Österreich behauptet.
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